
B e g r n d u n g
zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 172,

Kennwort: ..Lindenstraße-West", der Stadt Rheine

L Ausgangssituation

Der Bebauungsplan Nr. 172, Kennwort: ,,Lindenstraße-West", der Stadt Rheine
erlangte 1984 Rechtskraft,

Damaliger Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes war die Verlagerung ei-
ner Texti lfabrik und somit die Uberplanung dieses Bereiches mit einer Folgenut-
z u n g .

lv't it einer Änderung des Bebauungsplanes Nr. 172, Kennwort: ,,Lindenstraße-
West", im Jahre 1998 wurde im Eckbereich Frankenburgstraße/Sprickmannstraße
ein Sondergebiet gemäß 5 11 Abs. 1 BaUNVO festgesetzt, um hier in direkter
Nachbarschaft zum Mathias-Spital ein Arztehaus errichten zu können

Nunmehr l iegt eine konkretisierte Planung des Arztehauses vor und soll realisiert
werden; es bedarf der vereinfachten Anderung des Beba uu ngspla nes, um eine
geringfügige Erweiterung der überbaubaren Fläche zur Sprickmannstraße hin
festzusetzen sowie die geringfügige Erhöhung der GRZ im Bereich des hier fest-
gesetztem Sondergebietes (SO).

2, Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich dieser 5, Bebauungsplanänderung bezieht sich
auf  d ie  F lu rs tücke 654,  109 und 110 ( t lw . ) ,  F lu r  120,  Gemarkung Rhe ine  Stad t ,
und befindet sich im Eckbereich Sprickmannstraße/Frankenburgstraße.

Der räumliche Geltungsbereich ist im Anderungsplan geometrisch eindeutig fest-
ge leg t .

3. Inhalt der Anderung

Inhalt der 5. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 172, Kennwort: ,,LindenstraBe-
Wesf', ist die geringfügige Erweiterung von überbaubarer Fläche auf den Flurstü-
cken 109 und 110, Flur 120, Gemarkung Rheine Stadt sowie der geringfügigen
Erhöhung der GRZ von 0,8 auf 0,9 im Bereich des festgesetzten Sondergebietes
(SO) unter Beibehaltung der Geschossigkeit und der Gebietsausweisung.
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Das neue Arztehaus im Eckbereich Frankenburgstraße/Sprickmannstraße soll in
einer Flucht mit den Berufsbildenden Schulen zur Sprickmannstraße hin errichtet
werden und fügt sich somit in die U mgebu ngsbeba u ung ein

Ebenfalls ist aus verkehrlicher Sicht diese Anderung des Bebauungsplanes mög-
lich, da ein freizuhaltendes Sichtdreieck aufgrund der Ausbaues der Franken-
burgstraße nicht mehr erforderlich ist.

Die geringfügige Erhöhung der GRZ von 0,8 auf 0,9 wird erforderlich aufgrund
des erhöhten Bedarfs an nachzuweisenden Stellplätze für das Arztehaus

Die bisher festgelegte GFZ kann entfallen.

4. Ergänzende Feststellungen

Mit der geringfügigen Erweiterung der Überbaubaren Fläche auf den Flurstücken
OS+,  rOg ,nd  110 ( t lw . ) ,  F lu r  120,  Gemarkung Rhe ine  Stad t ,  s ind  d ie  GrundzÜge
der Planung nicht berührt.

Ebenso werden die Interessen der Behörden und sonstiger Träger öffentl icher
Belange nicht tangiert.

Insofern wird diese Anderung im vereinfachten Verfahren durchgeführt

cemäß g 13 Abs. 3 BauGB wird keine Umweltprüfung nach 5 2 Abs 4 BaUGB
durchgeführt und auch kein Umweltbericht nach 5 2 a BaUGB erstellt, da von
dieser Planänderung insgesamt keine Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne
der Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes ausgehen.

Durch die 5. Anderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr' 172, Kenn-
wort: ,,Lindenstraße-West", der Stadt Rheine wird lediglich die Nutzung beste-
hender Baurechte geringfÜgi9 verändert bzw. erweitert.

Der Stadt Rheine entstehen durch die Planänderung bzw deren Umsetzung keine
Kosten.
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